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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 19 Haßfurt, 09.12.2020 73. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 
 

 

 
 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Allgemeinverfügung zur Unterschreitung des  
Inzidenzwertes von 200 

 
S. 152-153 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 HH-Satzung Zweckverband Gemeinfelder Gruppe S. 153-154 
 

 

 

Teil  I 

 

Allgemeinverfügung 
des Landratsamts Haßberge  

zur Unterschreitung des Inzidenzwertes von 200 
vom 09.12.2020 

 
Auf Grund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) erlässt das Landratsamt Haßberge ge-
mäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG sowie § 25 Satz 3 der  
Zehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (10. BayIfSMV) vom 08. Dezember 2020 und § 65 der 
Zuständigkeitsverordnung, Art. 35 Satz 2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und Art. 3 
BayVwVfG folgende  

 

Allgemeinverfügung 

I.  Das Landratsamt Haßberge ordnet das Außerkrafttre-
ten der unter § 25 Satz 1 der 10. BayIfSMV geltenden 
Regelungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz größer 200 
an, da der nach § 28a Absatz 3 Satz 12 IfSG bestimmte 
Inzidenzwert (RKI-Wert) von 200 Neuinfektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner in-
nerhalb von sieben Tagen seit einschließlich 
03.12.2020 und demnach am 09.12.2020 insgesamt 
7 Tage in Folge unterschritten ist. 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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II.  Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. 

III.  Diese Allgemeinverfügung tritt am 10. Dezember 2020 
0.00 Uhr in Kraft. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg 

Hausanschrift: Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg 
 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Gerichts oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einle-
gung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Haßfurt, 09.12.2020 
Landratsamt Haßberge 
 
 
Michael Ziegler 
stv. Landrat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teil  II 
 
 

 
Nr. I/2 - 941/1-10 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/ 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes "Gemeinfelder Gruppe" 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinfelder 
Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit     60.900,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit     35.200,00 € 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

entfällt 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
2.500,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Eine Betriebsumlage wird nicht erhoben. 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

 

http://www.vgh.bayern.de/


 

Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge vom 03.12.2020, Nr. 18/2020 Seite 154 
 

 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
Maroldsweisach, 07.12.2020 
Zweckverband "Gemeinfelder Gruppe" 
 
Wolfram Thein, 1. Vorsitzender 
 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 27.11.2020 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2020 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 07.12.2020 rechtsaufsichtlich ge-
würdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des, Rathaus, Zi.-Nr. 6, 96126 Maroldsweisach, öffentlich zu-
gänglich zu machen. 
 
Haßfurt, 08.12.2020 
Landratsamt Haßberge 
 
Schor 

 
 

 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


